
B. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005  
 

 1. Art der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

 1.1 Das Gewerbegebiet wird mit Einschränkungen ausgewiesen. Eingeschränkt sind die zulässi-
gen Emissionen (vgl. B.5.1). Wohnungen sind im GE nicht zulässig. Speditionen und groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe sind im GE nicht zulässig. 

 1.2 Das Sondergebiet hat die Zweckbestimmung: Heim zur Eingliederung für Menschen mit 
(geistiger) Behinderung. Es dient der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. 
Die Unterbringung von Menschen mit Bedarf an einer geschlossenen Unterbringung sowie 
akuter Suchterkrankung und akut verlaufender Psychosen ist nicht zulässig. Es handelt sich 
um eine Einrichtung der Eingliederungshilfe gemäß Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe). Es 
handelt sich nicht um eine Pflegeeinrichtung gemäß Sozialgesetzbuch XI (Pflegeversiche-
rung). 

 1.3 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind auch außerhalb der vorgegebenen Baugrenzen gemäß 
den Vorschriften der BayBO zulässig.  

 

 2. Maß der baulichen Nutzung 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

 2.1 Grundflächenzahl GRZ (§§ 16, 17 und 19 BauNVO) 
  Eine geringfügige Überschreitung der Höchstgrenze von 0,8 im GE und SO durch  
  Stellplätze, Nebenanlagen, Lagerflächen ist zulässig. 

 2.2 Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 und 20 BauNVO) 
  Im WA und MI sind 2 Vollgeschosse zulässig. Dabei ist das zweite Vollgeschoß im  
  Untergeschoß oder im Dachgeschoß zulässig. 

 2.3 Höhenfestsetzung (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
  als Höchstgrenze, siehe Planeintrag.  

Gemessen wird im GE und SO von der fertigen Oberkante der Erschließungsstrasse (Be-
zugspunkt: Mitte des Baukörpers) bis zur obersten Dachbegrenzungskante (max. Gebäude-
höhe). Eine Überschreitung durch haustechnische Anlagen ist bis zu einer Höhe von 2 m zu-
lässig.  

  Gemessen wird im WA und MI bergseitig von der Oberkante der natürlichen eingemessenen 
Geländeoberfläche (Mitte des Gebäudes) bis zur Schnittkante Außenkante Dachhaut 
(Wandhöhe) bzw. bis zur obersten Dachbegrenzungskante (max. Gebäudehöhe). 

  Im MI 2 gilt bei Gebäuden mit Pultdach eine bergseitige Wandhöhe von 7,5 m, bei Gebäuden 
mit Satteldach eine bergseitige Wandhöhe von 4,0 m. 

 

 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 

 3.1 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 
  Hinsichtlich der Abstandsflächen gilt im SO, WA und MI die Bayerische Bauordnung.  
  Im GE gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes in Abweichung des Art. 6 Abs. 4 und 

5 der BayBO (siehe C.6). Die durch die Baugrenzen ausgewiesene überbaubare Grund-
stücksfläche darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn die vorgeschriebenen Abstandsflä-
chen eingehalten werden (siehe C 6). 

3.2 Bauweise: (§ 22 BauNVO). 
  In der abweichenden Bauweise sind auch Einzelgebäude zulässig, deren Länge 50 m über-

schreiten darf. 
 
 
 
 



 4. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 4.1 Pflanzgebote für Einzelbäume  
  Auf den Baugrundstücken im GE ist entlang der Erschließungsstrasse alle 15 m ein großkro-

niger Laubbaum gem. beiliegender Pflanzliste zu pflanzen. Verschiebungen aufgrund der 
Lage von Zufahrten sind möglich.  

 4.2 Pflanzgebote für Baum-Strauchhecken  
  Es sind mind. 2-reihige geschlossene Hecken mit einem Anteil von 10% Bäumen zu pflan-

zen. Im Bereich der Pflanzgebote ist ausschließlich die Verwendung heimischer Gehölze lt. 
Pflanzliste in der Begründung zulässig. Nicht bepflanzte Randbereiche innerhalb der Flächen 
mit Pflanzgebot sind als artenreiche Gras-Krautsäume (gelegentliche Mahd) zu entwickeln. 

 4.3 Festsetzung von Ausgleichsflächen nach § 1a BauGB innerhalb des Geltungsbereichs 
 Im Bereich der im Geltungsbereich festgesetzten Ausgleichsflächen ist in der südlichen Flä-

che eine mind. 5-reihige Baum-Strauchhecke aus standortheimischen Gehölzen gem. An-
hang der Begründung, in den beiden nördlichen Flächen ist eine naturnahe Streuobstwiese 
zu entwickeln. Soweit möglich sind autochthone Gehölze bzw. Saatgutmischungen zu ver-
wenden. Die Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen ist der Begründung zu entnehmen.  

 4.4 Zuordnung von externen Ausgleichsflächen gem. § 1a BauGB 
 Außerhalb des Geltungsbereichs wird dem Eingriff durch die geplante Bebauung eine Fläche 

von insgesamt 18.364 qm der Fl.Nrn. 397 (Teilfläche), 425 (Teilfläche), 427 sowie 540 (Teil-
fläche) jeweils Gemarkung Simmelsdorf als externe Ausgleichsfläche zugeordnet. Als Ent-
wicklungsziel wird Auwald bzw. auf Fl.Nr. 397 artenreiches Feuchtgrünland festgesetzt. Die 
Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen ist der Begründung zu entnehmen.  

 4.5 Wo mit dem Nutzungszweck vereinbar sind wasserdurchlässige Beläge zu wählen (z.B. 
Schotter, versickerungsfähiges Pflaster). 

 4.6 An den künftigen Grundstücksgrenzen innerhalb des GE sind jeweils 2 m breite Grünstreifen 
herzustellen und naturnah zu gestalten 

 4.7 Artenschutzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): Der Waldrand westlich des Geltungsbereichs 
ist auf einer Tiefe von 20 m durch Entfernen der Fichten aufzuwerten (vgl. saP). An der west-
lichen Rückseite der Gebäude im Gewerbegebiet sind nur Natriumniederdrucklampen zuläs-
sig. 

 

 5. Sonstige Festsetzungen 

 5.1 Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind  
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 
  Bauverbotszone nach dem Bayerisches- Straßen- und Wegegesetz: Abgrabungen und  
  Aufschüttungen größeren Umfangs sowie das Errichten von Hochbauten dürfen nur  
  außerhalb der dargestellten Bauverbotszone durchgeführt werden. 

 5.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB): Auf dem Grundstück 340/2 wird 
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Erschließung des Grundstücks 340 mit ei-
ner Breite von 4 m festgesetzt. Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird nicht lagemäßig fest-
gelegt, sondern kann in Abhängigkeit der späteren Bebauung sowohl im Osten wie im Wes-
ten des Grundstücks 340/2 bereit gestellt werden.  

 5.3 Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche  
Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB) 

 5.3.1 Emissionskontingente 
Für den Bebauungsplan wurde eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 
durchgeführt. Die Berechnungen ergaben, dass innerhalb des Geltungsbereiches nur 
Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig sind, deren Geräusche die in nachfolgen-
der Tabelle angegeben Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 
Uhr - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) überschreiten: 



Emissionskontingent LEK [dB] 
Bebauungsgebiet 

tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr) 

TF 1 58 44 

TF 2 59 46 

TF 3 64 53 

TF 4 65 53 

TF 5 60 53 

Zusätzlich erhöhen sich die Emissionskontingente LEK für den im Bebauungsplan dar-
gestellten Richtungssektor um folgende Zusatzkontingente LEK, zus. 
 

 
Richtungssektor 

Emissionskontingent LEK, zus [dB] 

tags / nachts 
A 9 / 6 

Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach DIN 45691: 2006-
12, Abschnitt 5. 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungs-
planes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen 
Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
Bei einer Bebauung im Gewerbegebiet hat der Bauherr mit dem Bauantrag ein Schall-
schutzgutachten vorzulegen, woraus hervorgehen muss, dass die zulässigen Emissi-
onskontingente eingehalten werden. Im Falle der Genehmigungsfreistellung muss das 
erforderliche schalltechnische Gutachten an der Baustelle oder beim Bauherrn von 
Baubeginn an vorliegen. 

 5.3.2 Lärmschutz 
  Durchgeführte schalltechnische Untersuchungen (IBAS-Bericht-Nr. 08.4398/3, vom 

05.10.2010) haben ergeben, dass sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit an den geplanten 
und bestehenden Bebauungen für Wohnen und soziale Betreuung innerhalb des B-
Plangebietes "Bartäcker" Überschreitungen der DIN 18005 - Orientierungswerte zu erwarten 
sind. Die Staatsstraße St 2241 ist als der relevante/maßgebende Verkehrsweg zu bezeich-
nen.  

  Für die geplante bzw. bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes ergeben sich nach 
DIN 4109 folgende Lärmpegelbereiche: 

 
  - Für das WA-Gebiet ergibt sich für die straßenzugewandten und seitlichen Fassaden 
   der Lärmpegelbereich III bzw. an den straßenabgewandten Fassaden der Lärmpegel 
   bereich II. 
  - Für das MI1-Gebiet ergibt sich für die straßenzugewandten und seitlichen Fassaden  
   der Lärmpegelbereich IV bzw. an den straßenabgewandten Fassaden der Lärmpegel 
   bereich III. 
  -  Für das MI2-Gebiet ergibt sich für die straßenzugewandten und seitlichen Fassaden  
   der Lärmpegelbereich V bzw. an den straßenabgewandten Fassaden der Lärmpegel 
   bereich IV. 
  -  Für das bestehende Wohngrundstück ergibt sich für die straßenzugewandten und seit- 
   lichen Fassaden der Lärmpegelbereich IV bzw. an den straßenabgewandten Fassaden  
   der Lärmpegelbereich II. 

- Für das SO-Gebiet ergibt sich der Lärmpegelbereich III bzw. an den straßenzugewand-
ten Fassaden der Lärmpegelbereich IV bzw. V. 

 
  Zur Darstellung der Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebietes, insbesondere in den 

vorgenannten Planbereichen, wird auf die Anlage 4 im IBAS-Bericht Nr. 08.4398/3, vom 
05.10.2010, verwiesen. 



 
  Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume sind gemäß DIN 4109, Ausgabe November 

1989, entsprechend den vorgenannten Lärmpegelbereichen auszubilden. Die Festlegung 
des konkreten Umfangs ggf. durchzuführender passiver Lärmschutzmaßnahmen (welche 
Art/Güte von Lärmschutzfenster, …) erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bauanträge, wenn die 
geplanten baulichen Gegebenheiten (anteilige Fassadenfläche, …) bekannt sind.  

 
  Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz im 

Einzelfall zugelassen werden, soweit durch einen fachkundigen Sachverständigen für 
Schallschutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

 
  Das Gutachten von IBAS Nr. 08.4398/3, vom 05.10.2010 ist Bestandteil des  
  Bebauungsplans. 
 

C. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungsfest-
setzungen 

 1. Dachform 
  im GE und SO zulässig: Satteldach (Neigung 5-20°), Pultdach (Neigung 5-20°), Flachdach, 

im WA und MI zulässig:  Satteldach (Neigung 45-52°), im MI 2 auch Pultdach  
(Neigung 5-20°)  

2. Dacheindeckung und Dachaufbauten, Dachfarbe: 
im WA und MI naturrote Ziegel, bei Pultdach auch Blecheindeckung rotbraun. 
im GE naturrot, braunrot, grau, schwarz 
Glänzende oder glasierte Dacheindeckungen sind unzulässig. Sonnenkollektoren (auch auf-
geständert) sind zugelassen.  

 3. Bei Gebäuden mit Pultdach im GE muss die höhere Traufseite zur Erschließungsstrasse 
orientiert sein. 

 4. Im WA und MI ist beim Satteldach ein Kniestock bis 0,5 m zulässig. 

 5. Höhendifferenzen an den Grenzen der Baugrundstücke zur freien Landschaft müssen durch 
Erdböschungen auf dem eigenen Grundstück oder durch Natursteinmauern oder Gabionen 
überwunden werden. Betonstützmauern zur freien Landschaft hin sind nicht zulässig. 

 6. Abstandsflächen: Die Tiefe der Abstandsflächen von allen Außenwänden wird im GE und SO 
gem. Art. 81 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Ziff. 6 BayBO 2008 mit 0,4 H (Wandhöhe), mind. jedoch mit 
3,0 m festgesetzt. 

 7. Fassadengestaltung: Grelle und disharmonische Farben sind ausgeschlossen. 

 8. Werbe- und Beleuchtungsanlagen: Werbeanlagen, die die Verkehrsteilnehmer auf der 
Staatsstraße ablenken können, dürfen nicht errichtet werden.  

 9. Freiflächengestaltung: Für alle Bauvorhaben im GE und SO sind qualifizierte  
  Freiflächengestaltungspläne vorzulegen. 
 

D. Hinweise 

 1. Denkmalpflege 
  Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf hingewiesen 

werden, dass bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche Funde nach dem 
Bayer. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege ge-
meldet werden müssen. Archäologische Bodendenkmäler genießen den Schutz des Bay-
erDSchG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2. 

 2. Zum Schutz gegen Hangwasser ist westlich des Geltungsbereichs durch Höherlegung des 
Waldweges und gedrosselten Abfluss in den Graben im Geltungsbereich ein Rückstauvolu-
men von ca. 800 cbm innerhalb des Waldes herzustellen. 


